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Zur Vorlage beim Arbeitgeber 

 

Antrag auf Sonderurlaub 
 

 

_______________________________ ____________________________________ 

Name Vorname 

 

___________________________________________________________________________________ 

Straße, Postleitzahl, Wohnort  

 

___________________________________________________________________________________ 

Verein 

 

nimmt als ___________________________________________________ am 16. DJK-Bundessportfest 

 

vom __________________________ bis ______________________ in Krefeld teil.  

 

Ich bitte, der Sportfreundin/dem Sportfreund für diese Zeit von der Arbeit freizustellen bzw. eine 

Dienst-, Schul- bzw. Zivildienstbefreiung zu gewähren.  

 
Volker Monnerjahn 

Präsident des DJK-Sportverbandes 

___________________________________________________________________________ 

Erläuterungen 

 
Schul- und Schuldienstbefreiung 
Schulleiterinnen und Schulleiter möchten wie in vergleichbaren anderen Fällen von ihren Möglichkeiten der Dienstbefreiung 

Gebrauch machen. Die Schulaufsicht wird gebeten, bei eventuell doch auftretenden Schwierigkeiten für eine großzügige 

Handhabung Sorge zu tragen.  

 

Bundesbedienstete 

Die Sonderurlaubsverordnung (SurlV) ist in der Neufassung vom 11.11.2004 im BGBI 2836 veröffentlicht worden. SurlV regelt 

den Sonderurlaub für die aktive Teilnahme am DJK-Bundessportfest im § 7, Nr. 8c. Die Dauer des Urlaubs richtet sich nach § 8. 

 

Bedienstete der Bundeswehr 

Soldatinnen und Soldaten erhalten nach SUV § 9 nach der gleichen Regelung wie Bundesbedienstete Sonderurlaub. 

 

Zivildienstleistende 

Nach § 35 Absatz 1, Satz ZDG können Zivildienstleistende in Verbindung mit der SUV § 9 für Bundeswehrbedienstete 

Sonderurlaub für sportliche Zwecke erhalten, welcher beim Bundesamt zu beantragen ist.  

 

Angestellte im öffentlichen Dienst 

Eine Freistellung ist auf der Grundlage des Tarifvertrags des Öffentlichen Dienstes (Bund, Länder, Gemeinden) TVÖD vom 13. 

September 2005 § 29 (3) möglich. 

 

Freie Wirtschaft 

Die Arbeitgeber in der freien Wirtschaft werden gebeten, unsere ausschließlich beim Gemeinwohl dienende Arbeit durch eine 

Freistellung zu unterstützen.  
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